






















• ' • : : '$i;2£i>MiLj 

Begründung 

zur 1. Änderung des Bebauungsplane Nr. 5 für den Bereich nördlich der Ulrich-
von-Hassell-Straße, südlich der Lechnerstraße im Ortsteil Ebenhausen 

Nach Fertigstellung der Planung wurde der Bebauungsplan Nr. 5 durch ortsübliche 
Bekanntmachung am 26.11.2004 in Kraft gesetzt. Hierauf wurde durch den Eigentümer des 
Grundstücks der ehemaligen Popp-Villa ein Fehler in einer Nutzungsschablone zur 
Planzeichnung moniert. 

Wegen eines Übertragungsfehlers muss ein nochmaliges Verfahren folgenden Inhalts 
durchgeführt werden: 

Die Nutzungsschablone des westlichsten Bauraumes des jetzigen Grundstücks Fl. 
Nr. 1565 wird dahingehend geändert, dass sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser 
zulässig sind (E/D). 

Begründung: Bei der Fassung vom 15.09.2004 (Satzungsbeschluss) war im Rahmen der 
Übertragung der Plandaten auf CAD versehentlich vom Planer der Buchstabe „D" aus der 
Schablone nicht in die neue Fassung übernommen worden. 

Die geänderte Planung wurde vom Bau-, Planungs- und Umweltaüsschuss am 20.12.2004 
gebilligt. Es wurde der betroffene Eigentümer und das Landratsamt München am Verfahren 
nach § 13 BauGB beteiligt. 

Hohenschäftlarn, 20.12.2004 

Dr. Matthias Ruhd<jrfer 
1. Bürgermeister 




